
Bezirksamt Pankow von Berlin 
Einreicher: Leiter der Abteilung Stadtentwicklung und Bürgerdienste 
 

B E S C H L U S S 

B e z i r k s a m t  P a n k o w  v o n  B e r l i n  

Beschlussgegenstand: Wohnberechtigungsscheine (WBS) für 
wohnungslose Alleinerziehende 

Beschluss-Nr.:  VIII-1410/2020 Anzahl der Ausfertigungen:   8 

Beschluss-T.:  12.05.2020  Verteiler: 

       - Bezirksbürgermeister 
       - Mitglieder des Bezirksamtes (4x) 
       - Leiter des Rechtsamtes  
       - Leiter des Steuerungsdienstes 
       - Büro des Bezirksbürgermeisters 

Das Bezirksamt beschließt: 
 
Die aus der Anlage ersichtliche Vorlage ist der Bezirksverordnetenversammlung zur 
Kenntnis zu geben. 
 

Sören Benn 
Bezirksbürgermeister 

 



 

Bezirksamt Pankow von Berlin 12.05.2020 

An die  
Bezirksverordnetenversammlung 

Drucksache-Nr.: 
VIII-0519 

Vorlage zur Kenntnisnahme 
für die Bezirksverordnetenversammlung gemäß § 13 BezVG 

Schlussbericht 

Wohnberechtigungsscheine (WBS) für wohnungslose Alleinerziehende 

Wir bitten zur Kenntnis zu nehmen: 

In Erledigung des in der 17. Sitzung am 04.07.2018 angen.ommenen Ersuchens der 
Bezirksverordnetenversammlung – Drucksache Nr.: VIII-0519 

„Das Bezirksamt wird ersucht, unverzüglich geeignete Maßnahmen einzuleiten, wel-
che die Bearbeitungsfristen für die Ausstellung von Wohnberechtigungsscheinen 
deutlich verringern. Insbesondere soll das Bezirksamt sichern, dass wohnungslose 
Alleinerziehende, die einen Antrag auf einen Wohnberechtigungsschein (WBS) stel-
len, diesen sehr zeitnah erhalten.“ 

wird gemäß § 13 Bezirksverwaltungsgesetz berichtet: 

Die Bearbeitungszeit konnte im Zeitraum März 2018 von 10 Wochen Bearbeitungs-
zeit auf zuletzt März 2020 auf 3 Wochen Bearbeitungszeit abgesenkt werden. Die 
Bearbeitungszeit liegt damit unterhalb des Berliner Durchschnitts von 4 Wochen Be-
arbeitungszeit. Ein weiteres Absenken der Bearbeitungszeit ist aufgrund von Post-
laufzeiten insbesondere bei fehlenden Antragsunterlagen nicht möglich.  

Soweit im Einzelfall eine besondere Eilbedürftigkeit der Antragsbearbeitung erforder-
lich ist, erfolgt diese nach pflichtgemäßem Ermessen der Sachbearbeitung. Im Übri-
gen gilt aus Gründen der Gleichbehandlung aller Antragstellenden, dass Anträge in 
der Reihenfolge des Antragseingangs bearbeitet werden. 

 

Haushaltsmäßige Auswirkungen 

keine 

Gleichstellungs- und gleichbehandlungsrelevante Auswirkungen 

keine 



Auswirkungen auf die nachhaltige Entwicklung 

keine 

Kinder- und Familienverträglichkeit 

entfällt 

 

Sören Benn 
Bezirksbürgermeister 

Vollrad Kuhn 
Bezirksstadtrat für Stadtentwicklung und 
Bürgerdienste 
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